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1 ENTWICKLUNG DER ZENTRUMSZONE  
Strategisches 
Planen 

In den letzten Jahren hat die Gemeinde Beinwil am See mit dem «Leit-
bild räumliche Entwicklung» und der revidierten Nutzungsplanung die 
Weichen für eine koordinierte, den gesetzlichen Anforderungen ent-
sprechende räumliche Planung, gestellt. Um zukünftig auf Verände-
rungen reagieren zu können und um den vielfältigen Bedürfnissen der 
Bevölkerung gerecht zu werden, müssen die jetzt vorliegenden, ab-
gestimmten Planungen umgesetzt werden. Dazu sind auch weiterhin 
weitsichtige, strategische Planungsschritte notwendig. 

Ankunftsort Die Gemeinde Beinwil am See beabsichtigt Ihren Zentrumsbereich 
zum attraktiven, lebendigen und vielfältig nutzbaren Ankommens-Ort 
in der Gemeinde zu entwickeln. Das wenig genutzte Gebiet um den 
Bahnhof wurde als das zentrale Entwicklungsgebiet der Gemeinde im 
Rahmen der Leitbildentwicklung identifiziert.  

Potentiale Das Leitbild räumliche Entwicklung, 2017 vom Gemeinderat verab-
schiedet, hebt das grosse Potential als Gewerbe-, Wohn- und öffent-
licher Ort hervor und legt Ziele für die Zukunft des Areales fest. Das 
im Leitbild unter Beteiligung der Bevölkerung entwickelte Szenario 2 
– ein Dorf mit einem urbanen Zentrum – soll mit der jetzt angegange-
nen Entwicklung der Zentrumszone umgesetzt werden.  

 

2 AUSGANGSLAGE 
Vorschriften BNO Im Rahmen der Nutzungsplanungsrevision wurden die Ziele des Leit-

bildes räumliche in die Bau- und Nutzungsordnung BNO im speziell 
geschaffenen Zentrumszonenartikel verbindlich verankert und seit 
Mai 2021 rechtsgültig. Der Perimeter mit Gestaltungsplanpflicht um-
fasst neben der Zentrumszone einen Teil in der Zone für öffentliche 
Bauten und Anlagen öBA (Bereich SBB mit Gleisen, Park + Ride Park-
platz). Im südlichen Abschnitt liegt ein Teil der Fläche, insbesondere 
geschützte Gebäude in der Dorfzone.  

Für den Gestaltungsplanperimeter gilt gem. §7 Abs. 3 BNO, dass die 
Erschliessung und Überbauung in einem qualifizierten Wettbewerbs-
verfahren zu ermitteln (wie Studienauftrag oder Testplanung) ist. Da-
rauf basierend ist ein Gestaltungsplan zu erstellen. Die Ziele für das 
qualifizierte Verfahren und den Gestaltungsplan sind gemäss. § 7 
i.V.m. § 8 BNO festgelegt.  
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Ausschnitt 
Bauzonenplan  

 

 

 

 
Baureife Das Erschliessungsprogramm (vom Gemeinderat verabschiedet am 

11. Oktober 2021) steuert die bauliche Entwicklung und Erschlies-
sung der unüberbauten Bauzonen in Beinwil am See. Es sieht das 
Gebiet «Zentrum» zur Umsetzung in der ersten Erschliessungsetappe 
(bis 2024) vor. Bis zur Genehmigung des Gestaltungsplanes gilt das 
Gebiet als «baureif, in 5 Jahren».  

Eigentümer 

 

  

Die Parzellen sind über-
wiegend in privater 
Hand. Die unterschiedli-
chen Planungsabsichten 
der acht Eigentümern mit 
den spezifischen Bedürf-
nissen sind in der ersten 
Planungsphase zu erhe-
ben. 
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3 VORGEHEN 
Abgestuftes 
Verfahren in  
2 Phasen 

Es ist ein abgestuftes Verfahren in 2 Phasen vorgesehen.  

Die Phase 1 beinhaltet das Wettbewerbsverfahren und gliedert sich in die 
beiden Schritte 1.1. Erarbeitung Grundlagen und 1.2 Durchführung Test-
planung.  

Anschliessend wird in Phase 2 das Gestaltungsplanverfahren mit allen 
notwendigen formalen Verfahrensschritten durchgeführt.  

 
PHASE 11 - ERARBEITUNG GRUNDLAGEN 

Rahmenbedingung
en/ Machbarkeit in 
den Bereichen  

Es sind Grundlagen für die Testplanung zusammenzustellen und zu er-
arbeiten. Dazu sind die folgenden Untersuchungen (heutiger Kenntnis-
stand) in den jeweiligen Fachdisziplinen durchzuführen.  

Verkehr - Ermittlung Leistungsfähigkeit der Knoten 
- Strassen: Aufnahme Querschnitte, neue Zahlen Belastung  
- Parkierung (Park+Ride PP, Veloabstellplätze)  
- Festlegung von wesentlichen Fusswegverbindungen 
- Anforderungen kantonaler Radweg 
- Bus + Bahnverkehr: Buswendeanlage, An- und Zufahrt, 

Platzbedarf festlegen 
Lärm - Abschätzung der Lärmbelastung aufgrund neuster Verkehrszäh-

lungen 
Nutzungen - Analyse Nutzungen mit Nutzungsverteilung: Verkaufsflächen / 

Gewerbe / öffentliche Nutzungen / SBB Entwicklung Bahnhof 
Ortsbild - Anforderungen gemäss ISOS und Bauinventar für geschützte Ge-

bäude 
Freiraum - Freiraumfunktionen definieren: Platz – Aufenthalt – Begegnung - 

Begrünung 

Bedürfnisse  

 

Um die Bedürfnisse und Ziele der Gemeinde, der Grundeigentümer und 
der Bevölkerung zu klären, sollen «Runde Tische» als Mitwirkungsver-
fahren durchgeführt werden. Ziel der Runden Tische ist: 

der Gemeinde  Bedürfnisse und Ziele der Gemeinde festlegen: 

- Mögliche Nutzungen basierend auf Schulraumplanung 
- Erweiterung öffentliche Gebäude etc. 
- Weitere Nutzungen wie altersgerechtes Wohnen (mit Service) 

Die Gemeinde setzt ein Baukollegium ein. Es hat die Aufgabe den Ge-
meinderat zu allen Angelegenheiten, die das Bauen betreffen zu beraten. 
Zur Entwicklung der Zentrumszone wird dieses Baukollegium eingesetzt. 

der Eigentümer  Bedürfnisse Eigentümer abholen: Es sind die Planungsabsichten/ Anfor-
derungen der Eigentümer zu erheben, hinsichtlich:  

- Nutzung 
- Anforderungen Erschliessung 
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- Konkrete Bauabsichten 
- Gebäudebestand (kommunale Schutzobjekte)  

der Bevölkerung  Bevölkerung abholen: Nutzungen, Bedürfnisse  
Beteiligung Kanton 
abklären 

Frühzeitiger Einbezug durch Besprechung mit der Abteilung Raument-
wicklung ARE des Kantons Aargau zur Klärung der Zielsetzungen und 
Beteiligung am Verfahren 

Ergebnis Phase 1.1  Die Rahmenbedingungen für die Testplanung sind vorhanden.  

 
PHASE 1.2 - DURCHFÜHRUNG TESTPLANUNG 

 Das vorgesehene Wettbewerbsverfahren sieht eine Testplanung mit 3 
Teams vor. Die entsprechenden Planungsschritte sind durchzuführen: 

- Planungsbüro bestimmen für Verfahrensbegleitung und Erarbei-
tung Gestaltungsplan  

- Erarbeitung Pflichtenheft 
- Bestimmung Teams  
- Bestimmung Jury 
- Durchführung Testplanung 

Testplanung Gem. § 13 Abs. 4 BNO dient ein qualifiziertes Wettbewerbsverfahren 
dazu ein abgestimmtes Richtprojekt zu entwickeln das als Grundlagen für 
den Gestaltungsplan dient. 

Vorgesehen ist die Durchführung einer sogenannten Testplanung gem. 
SIA 143. Eine Testplanung ist ein Konkurrenzverfahren, bei diesem nicht 
ein Siegerprojekt gekürt wird, sondern eine Synopse aus mehreren Ent-
würfen möglich ist. Es finden Zwischenpräsentationen statt. Die Jury be-
urteilt die Entwürfe und macht Empfehlungen zur Weiterbearbeitung. Die 
Zwischenkritik wird zwischen den einzelnen Entwurfsschritten abgege-
ben.  

Die vorgesehenen Entwurfsschritte beinhalten die Arbeitsphasen:  

- Ausgangslage und Zielfindung 
- Lösungsansätze und Konzeptvarianten 
- Städtebauliches Konzept für die erweiterte Zentrumszone  

Es werden dazu drei interdisziplinär aufgestellte Teams (Städtebau/Ar-
chitektur, Verkehr, Landschaftsarchitektur) eingeladen. Dabei ist der Ein-
bezug von Gemeinde, Fachleuten und weiteren Beteiligten vorgesehen.  

Ergebnis Phase 1.2 Als Ergebnis der Testplanung liegt ein städtebauliches Konzept mit den 
wesentlichen Aussagen zur Nutzung, Architektur, Aussenraumgestal-
tung sowie zur Erschliessung vor.   
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PHASE 2 – ERARBEITUNG GESTALTUNGSPLAN 
(TEILGESTALTUNGSPLÄNE) 

Erarbeitung Entwurf Die Planungsphase 2 beinhaltet die Erarbeitung des Gestaltungsplanes 
auf Grundlage des abgestimmten Richtprojektes. Das Richtprojekt ba-
siert auf dem Ergebnis der Testplanung. Der Gestaltungsplanentwurf er-
arbeitet die wesentlichen grundeigentümerverbindlichen Festlegungen. 

Formelles Verfahren Durchführung der formalen Verfahrensschritte: 

- Vorprüfung / Bereinigung; Vorprüfungsbericht 
- Mitwirkung der Bevölkerung Mitwirkungsbericht 
- Öffentliche Auflage (Einwendungen mit Entscheiden des Gemein-

derates) 
- Beschluss Gemeinderat und Genehmigung durch Abteilung Raum-

entwicklung des Departementes BVU 
Ergebnis Phase 2  Der Gemeinderat verabschiedet den Gestaltungsplan. Mit Erlangen der 

Rechtsgültigkeit (Genehmigung ARE) dient er als Grundlage für die da-
rauffolgenden Baugesuche  

 

4 ZEITRAHMEN UND ORGANISATION 
 Insgesamt werden im Minimum 3 Jahre Bearbeitungszeit entsprechend 

dem nachstehenden Schema benötigt.  

 
 

5 ANTRAG 
Antrag Für die Realisierung des Testplanverfahrens inklusive der Grundlagene-

rarbeitung und der Erstellung eines Gestaltungsplanes gemäss Grobkos-
tenschätzung (siehe Anhang) wird somit ein Planungskredit in der Höhe 
von CHF 385‘000.00 inkl. MwSt. beantragt. 
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GROBKOSTENSCHÄTZUNG GEM. 
VORGEHENSVORSCHLAG (Stand 24. Juni 2022) h CHF CHF

Planungsphase 1: 
Grundlagenerarbeitung und Testplanung

ca. 6 
Monate 1.1 Erarbeitung Grundlagen /  Festlegung Rahmenbedingungen

Verkehr: Erschliessungskonzept mit Kapazitätsnachweis evtl. mit 
Verkehrszählung, Abstimmung ÖV-MIV (je nach Aufwand Zählung) 8’000.00
Lärm: Abschätzung Lärmbelastung (Synergie Verkehrszählung) 5’000.00
weitere Rahmenbedingungen: Ortsbild / Freiraum 2’000.00
Markt- und Nutzungsanalyse 10’000.00
Dialog: Bedürfnisse abklären / Moderation "Runde Tische" 5’000.00 30’000.00

ca. 1 
Jahr 1.2 Durchführung Testplanung

Begleitung durch das Planungsbüro mit Erstellung Pflichtenheft, 
Berichte 50’000.00
Entschädigung Bearbeitungsteams (3 x 50'000.- bis 55'000,-) 165’000.00
Entschädigung Jury (4 x 5'000.-) 20’000.00
Modell (Grundlage) 10’000.00 245’000.00

 insg. 
1.5 J. Total Planungsphase 1 275’000.00

Planungsphase 2: Erarbeitung Gestaltungsplan 
(Teilgestaltungspläne)

ca. 6 
Monate Entwurf Gestaltungsplan

Zusammenstellung Richtprojekt als Grundlage 
für den Gestaltungsplan 10’000.00
Entwurf gemäss Vorgaben des abgestimmten Richtplanes 14’000.00
Situationsplan mit Sondernutzungsvorschriften und Planungsbericht 11’000.00 35’000.00

ca. 1 
Jahr Formelles Verfahren

Durchführung der folgenden, formalen Planungsschritte
Kantonale Vorprüfung 7’000.00
Mitwirkung der Bevölkerung 7’000.00
Öffentliche Auflage 4’000.00
Einwendungs- und Genehmigungsverfahren 20’000.00 38’000.00

Total Planungsphase 2: Gestaltungsplan (gesamter 
Perimeter mit 2.2 ha) 73’000.00

Total Planungsphase 2: Teilgestaltungsplan 
(2 Perimeter je 40.000.- bis 50.000.-)

Planungskosten Netto 348’000.00

Mwst. 7.7 % 26’796.00

Reserven / Aufrundung 10’204.00

PLANUNGSKOSTEN TOTAL 385’000.00
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